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Amtliches.
Verordnung,

betreffend Aendrrung der Verordnung über den Berkehr
mit Hülseufrüchten vom 26. August 1915.

Vom 29. Juni 1916.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Vundesrats zu wirtschaftlichen Maßnah-
1914 <« « --<- « « s . 327) folgende

Artikel I
Ort der Verordnung über den Verkehr mit Hülsenfrüchten

vom 26. August 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 520) in der durch die
Berordnungenvom 20. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S 6001
und vom 21. Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 681) geänderten
Fassung werden folgende Aenderungen vorgenommen-

1. § 1 Abs. J erhält folgende Fassung :
I „Erbsen, Bohnen und Linsen (Hülsenfrüchte) dürfen nur an

, Reichskanzler bestimmte Stelle abgesetzt werden."
2. § 1 Abs. 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung:
- «filr Ackerbohnen, Sojabohnen, Peluschken, Erbsenschalen

unterlegen J 01Det* ^er  Regelung für Kraftfnttermittel
3. § 1 Abs. 2 Nr. 2 erhält folgenden Zusatz:

--Macht der Reichskanzler von der ihm nach § 5 Absatz 2
^ Anstehenden Befugnis Gebrauch, so beschränkt sich

diese Ausnahme auf die von ihm bestimmte Menge :"
4. § 1 Abs. 2 Nr. 3 erhält folgende Fassung:

„für anerkannies Saatgut , für nachweislich zum Gemüse¬
anbau bestimmtes Saatgut sowie für Saatgut , das durch
eine von der Landeszentralbehörde zu bezeichnende Saat-
stelle als zur Saat geeignet erklärt und von der vom
Reichskanzler bestimmten Stelle zu Saatzwecken freigegeben
worden ist. Für Saatgut gelten die Vorschriften des 8 10 :"

5. ß I erhalt folgenden Absatz 3 : ^
„Hülsenfrüchte dürfen vorbehaltlich der besonderen Rege¬
lung für die im Abs. 2 Nr 1 genannten Erzeugnisse nicht
verfuttert werden/ 4 11 '

6- § 2 Abs. 1 Satz 1, 2 und 3 erhalten folgende Fassung:
"Mer Hülsenfrüchte erntet, ist verpflichtet, die geerntete
Menge getrennt nach Arten (Erbsen, Bohnen oder Linsen)
den von der Landeszentralbehörde zu bestimmenden Stellen
unmittelbar nach Einbringung der Ernte anzuzeigen. Wer
am I . Oktober 1916 Hülsenfrüchte in Gewahrsam hat , die
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht angezeigt sind, hat sie
den im Satz I bezeichneten Stellen bis zum 5. Oktober 1916
anzuzeigen; befinden sich solche Mengen mit dem Beginne
vis 1. Oktober 1916 unterwegs, so ist die Anzeige unver¬
züglich nach dem Empfange von dem Empfänger zu er¬
statten."

7- § 2 Abs. 3 erhält folgenden Halbsatz:
- - - . „werden ; es ist ferner anzugeben, für wieviel

Personen und für welche Anbaufläche die Zurückbehaltung
nach z 5 Abs. 2 beansprucht wird."

8. 9m § 2 Abs. 4 sind in Zeile 2 die Nummer „2" und die
Worte „Arten und" zu streichen und in Zeile 3 statt „1
Doppelzentner" zu seüen : „25 Kilogramm".

9■ | I . Abs. 2 3tr. f [ § 2 Abs. 2, § 4 Abs. 2 Satz 1 und
2. I 7. Abs . 1 Satz 3, 8 9, Abs. 1 und 2, § 13 Nr. 1 und
4 ftnb die Worte „Zentral-Linkaufsgesellschaft" durch üie
Worte „vom Reichskanzler bestimmte Stelle" zu ersetzen.

10. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
„Soweit Hülsenfrüchteder Ueberlassung spflicht nach 8 5 un
terliegen, haben die Besitzer für Aufbewahrung und pfleg¬
liche Behandlung derselben zu Zargen. Sie dürfen ihre Vor¬
räte ohne Zustimmung der vom Reichskanzler bestimmten
Stelle nicht verarbeiten. Als Verarbeiten gilt auch das
Schalen. Sie haben ferner dieser Stelle auf Erfordern Aus¬
kunft zu geben, Proben gegen Erstattung der Portokosten
^usenden oder Besichtigung der Frucht zu gestatten/

11. 8 5 Abs. 1 erhält folgende F assung:
„Die Besitzer von Hülsenfrüchten haben die Vorräte , die der
Absatzbeschränkung nach 8 1 unterliegen, der vom Reichs¬
kanzler bestimmten Stelle auf Verlangen käuflich zu über¬
lassen und auf Abruf zu verladen. Sie können ihrerseits
verlangen, daß diese Stelle diese Vorräte käuflich übernimmt,
und eine Frist zur Abnahme setzen, die mindestens 4 Wo¬
chen betragen muß. Nach Ablauf der Frist erlischt die
Absatzbeschränkung nach § 1. Ist der Besitzer nicht zugleich
Eigentümer, so kann auch der Eigentümer die Frist zur Ab
nähme setzen."

12. Dem K 5 Abs. 2 ist als Satz 3 anzufügen:
„Der Reichskanzler kann chestimmen, welche Mengen dem
Besitzer auf Grund dieser Bestimmung zu belassen sind."

13. 8 6 erhält unter Streichung der Absätze 2, 3 und 4 folgende
Fassung:
„Die vom Reickskanzler bestimmte Stelle hat dem zur
Ueberlassung Verpflichteten für die abgenommenen Mengen
einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen, der die im
§ 10a festgesetzten Preise nicht überschreitendarf ."

14. 8 7 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung :
„Ist der Verkäufer mit dem Preise nicht einverstanden, Iden

die vom Reichskanzlerbestimmmte Stelle geboten hat , so setzt die
für den Ort , von dem aus die Lieferung erfolgen soll,
zuständige höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig

15. 8 7 Abs. 1 erhält folgenden Zusatz:
„Ist der Verpflichtete nicht zugleich der Eigentümer, so kann
auch der Eigentümer die Festsetzung des Preises durch die
höhere Verwaltungsbehörde herbeiführen. Sein Recht er¬
lischt, wenn er nicht binnen 3 Monaten nach Mitteilung des
Preisangebots an den Verpflichteten davon Gebrauch
macht". '

%J  Abs . 2 Satz 1 sind die Worte „Ientral -Einkaufs-
gesellschaft" und „die Zentral-Einkaufsgesellschaft 44 durch
die Worte „vom Reichskanzler bestimmten Stelle " und
„diese Stelle" zu ersetzen.

17. 3m § 7 Abs. 2 Satz 2 und 3 ist das Wort „Eigentümer"
durch „zur UeberlassungVerpflichteten" zu ersetzen.

18. 8 10 Abs. 1 ist durch folgende Bestimmung zu ersetzen:
„Hülsenfrüchte, die von der vom Reichskanzler bestimmten
Stelle (8 1) nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 zu Saatzwecken freige¬
geben sind, dürfen nur durch die von der Landeszentralbehörde
bezeichnete Saatstelle abgesetzt werden. Die vom Reichskanz¬
ler bestimmte Stelle hat die zuständige Saatstelle von jeder
Freigabe unverzüglich zu benachrichtigen. Die Saatstelle
kann die Preise für das Saatgut im Einvernehmen mit der
vom Reichskanzler bestimmten Stelle (§ 1) vorschreiben.
Ste ist an die vom Reichskanzler vorgeschriebenen Grenzen
gebunden. Der Reichskanzler kann weitere Bestimmungen
über den Verkehr mit Saatgut erlassen.

Hülsenfrüchte, die als Saatgut in Anspruch genommen
(8 l Abs. 2 Nr. 3 und § 5 Abs. 2 Satz 1), aber zu Saat-
Zwecken nicht verwendet worden sind, sind nach Beendigung
der Saatzeit , spätestens am 31. Mai 1917, bei der vom
Reichskanzler bestimmten 5telle anzumelden u. von dieser nach
8 5 ff. zu übernehmen. Dies gilt nicht für Mengen unter
25 Kilogramm von jeder Art".

19. Im § 10 Abs. 2, jetzt Abs. 3, sind die Worte „Diese Be¬
schränkungen" durch die Worte „Die Vorschriften des Absatz
1, 2" zu ersetzen.

20. Als § 10a ist neu einzufügen:
„Der Preis für Hülsenfrüchte darf vorbehaltlich der Vor¬
schriften des § 9, Abs. 2, 8 10 Abs. 1 nicht übersteigen:

bei Erbsen . 41 bis 60 Mark für den Doppelzentner,
»Bohnen . 41 „ 70 „ „ „ „

. » Linsen . 41 „ 75 „ „
Die Preise gelten für Lieferung ohne Sack. Für teilweise
Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu
einer Mark für die Tonne berechnet werden. Werden die
Säcke nicht binnen einem Monat nach der Lieferung zurück-
gegeben, so darf die Leihgebühr dann um 25 Pfennig für
die Woche bis zum Höchstbetragevon 2 Mark erhöht wer¬
den. Werden die Säcke mitoerkauft , so darf der Preis für
den Sack nicht mehr als 1 Mark und für den Sack, der
r5 Kilo oder mehr hält , nicht mehr als 1,60 Mark betragen.
Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den Sack-
prcis ändern. Bei Rückkauf der Säcke darf der Unter¬
schied zwischen dem Verkaufs - und Rückkaufspreise den Satz
der Sackleihgebühr nicht übersteigen.

Die Peise umfassen die Kosten der Beförderung bis zur
Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt .wird, sowie die Kosten des Einla¬
dens daselbst.

Die im Absatz 1 bezeichneten Preise von 60, 70, 75 Mark
sowie die auf Grund des § 10 festgesetzten Preise sind Höchst¬
preise im Sinne des Gesetzes vom 4. August 1914 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914
Reichs-Gesetzbl. S . 516) in Verbindung mit den Bekannt-
machungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25)
und vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 183)."

21. Im Z 11 Satz 2 ist das Wort „namentlich" zu streichen.
22. 8 13 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„wer Hülsenfrüchte(§ 1) den Vorschriften der 88 1 und 10
zuwider absetzt;"

23. 8 13 Nr. 2 Zeile 1 erhält folgende Fassung:
„wer die ihm nach §§ 2, 3 oder 10 Abs. 2 obliegende An-
zeige nicht in der . . . "

24. 8 13 Nr. 3 erhält folgenden Zusatz :
„zuwiderhandelt, oder wer unbefugt Hülsenfrüchte verarbeitet
oder verfüttert (§ 1 Abs. 3, 8 4 Abs. 1):"

25. § 13 Nr. 4 erhält folgende Fassung :
„wer Hülsenfrüchte, di« ihm als Saatgut belassen oder die
er zu Saatzwecken erworben hat , zu anderen Zwecken ver¬wendet

26. Im § 13 Nr. 5 ist das Wort „Ausführungsbestimmungen"
durch das Wort „Bestimmungen 44 zu ersetzen.

27. 8 13 Nr. 6 ist zu streichen.
28. 8 13 erhält folgenden Absatz 2:

;,In den Fällen der Nr. 1 und 2 kann neben der Strafe
auf Einziehung der Hülsenfrüchteerkannt werden, auf die
sich die strafbare Handlung bezieht, ohne Rücksicht darauf,
ob sie dem Täter gehören oder nicht. 44

Artikel 11.
Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Wortlaut der Ver¬

ordnung über den Verkehr mit Hülsenfrüchten vom 26. August
1915 (Reichs-Gesetzblatt Seite 520), wie er sich aus den
Aenderungen durch die Verordnungen vom 20. Sep-

1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 600), vom 21. Oktober 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 581) undg durch den Artikel I dieser Ver-
ordnung ergibt, unter Umstellung der bisherigen 88 4 und 5
und unter der Ueberschrift „Verordnung über Hülsenfrüchte 44 in
ortlaufender Nummernfolge der Paragrapen durch das Reichs-
Gesetzblatt bekanntzugeben.

per §rße von Buchenau.
Roman von Herbert von der Osten. 7

. Ŵer weiß, ob Deine Eltern mich behalten, weiin sie hö-
ich ganz arm bin ?" sagte Hasso.

''lach Geld fragen wir gar nicht." erklärte Lizzi groß-

4>sso war diese Versicherung sehr trostreich. Er begann
°->»en, daß das Leben doch noch Freuden für ihn haben

3. Kapitel.
Freiherr Hans ging, die Flinte über der Schulter, in den

Er hatte sich mit dem Oberförster zur Hasenjagd ver-
0et' A-i der Grenzscheide zwischen Park und Forst sah er
»m einem Borkenhäuschen sitzen. Sie schien ihren Vetter
°er Pfarre abgehvlt zu haben, wo er von Ebertin un¬

stet wurde.
r Knabe lag vor ihren Füßen , die Ellbogen auf ihren

ilestützt, das vor Erregung glühende Gesicht in fieber-
«pannung zu ihr erhoben. Es war ein hübsches Bild,

Fobenegge blieb unwillkürlich stehen, um es zu betrach-
hörte er eilten Teil der Geschichte, die Lizzi ihrem

* «zahlte . Sie verstand sehr anschaulich zu schildern.
sandte den kleinen Helden ihrer Erzählung zu sehen,

i. ach nachts aus dem Fenster schwang und an dem
derabstieg, das — wie vor Hassos Zimmerchen — die

1 letue§ Elternhauses bekleidete.
.der Abenteuer, welche der Ausreißer als

und später auf Löwen- und Tigerjagden in Jn-I?' roat  geradezu glänzend, und feine Heimkehr als
"">8te jedes Knabenherz begeistern.
El,irnuvolke zwischen den Brauen , schritt der Frei-

uiivenierkt von beiden, wieder zum Herrenhause zurück.
! direkt in die Wirtschaftsräume. wo er seine Frau zu

ve,t  beschäftigt wußte.
, >mache das Zimmer neben unserer Schlafstube für
Mn zurecht." sagte er zu Marga . „Hasso soll schon
M darin schlafen. Weshalb , erfährst Du später. Jetzt
0eu  Oberförster nicht länger warten lassen."
za Ivollte das Hasso zugedachte Zimmer, das ihr als

Garderobe und Ankleideranm diente, sehr ungern hergeben,
und ihre vielen Sachen in so kurzer Zeit anderweitig unter-
zubrnngen, erschien ihr überhaupt unmöglich.

Hans Dietrich aber schlug alle Einwendungen mit der ihin
eigenen Kurze und Energie nieder. „Ich mache Dich dafür
verantwortlich , daß die Stube heute abend für Hasso einge-

!Achtet ist erklärte er. „Ich würde ernstlich böse sein, wenn
s» es nicht sein sollte, fügte er drohend hinzu.
- a? hätte Marga nicht möglich geinaeht, wenn es galt,

erneu Ausbruch von des Gatten Jähzorn abzuweuden?
So konnte der Freiherr denn am Abend seinem Neffen

' ankundigen : „Du wirst von jetzt ab neben uns schlafen. Dein
Bett stndest Du schon,n Deinem neuen Zimmer ."

Tränen ohnmächtigen Zornes in den Augen warf sich
Hasso auf sein Lager. Daß sein neues Zimnrer sehr viel hüb¬
scher als das Giebelstübchen mit dem schräg abfallenden Dache
war , das er bisher bewohnt hatte, bemerkte er gar nicht. Er
dachte nur daran , daß der Onkel hier jeden seiner Schritte
Horen konnte und daß sich unter diesem Fenster kein Spalierbefand.

„Hasso schien es noch unangenehni, daß er die hübsche
Stube neben uns bewohnen soll." sagte Marga , als sich die
A " dem  Neffen geschlossen hatte. Ein Frostschauer
schiittelte die funge Frau.

„Du hast Dich natürlich krank gemacht durch dieses Her¬
umraumen in dem Zuge, da Du die Stiche in der Lunge kaum
los geworden warst," schalt Lizzi. welche die Tante ' in ihr
Schlafziinmer begleitet hatte. „Aus ivelchem Grunde stndet
denn diese plötzliche Umquartiernng statt ?" fügte sie argwöh¬
nisch hinzu. a 9 ;

Die Freifrau zuckte die Achseln.
entrüste"? ? ‘S)aS  ^ at  Dir nicht einmal gesagt?" rief Lizzi

„Es genügt mir, daß er es wiinschte," erklärte Marga
„uno, bitte, mache Haus keinen Barwurf , wenn ich

sv^ klich krank werden sollte. Du weißt ja-doch. daß und wes¬
halb ich ihin die Lungenjtiche verschwieg."

„Erinnere mich nur nicht daran ; sonst kriege ich die Gelb-
sucht vor Aerger; die ersten Symptome spüre ich schon." ver-
jlcherte das Mädchen.

I hexischen Drucke von de-
, Freiherrn Hand. „Die Konoersatlon noch immer im Gange 8
fragte er. nut raschein Schritte auf Hassos Zimmer zugehe,ttLizzi entfernte sich eilends.

Hasso zeigte sich ajn nächsten Bormittage merkwürdig ^
!?ckn^ 7 ^ derU.üerrtẐ stû dm" E^ ^ â be?lL
X , ^ bar* 1*** i&lr’ aln i et Freiherr um 12 Uhr an das Feilste
klopfte, um sich den Neffen zu einem Spaziergauge abzuholer
h® Sh °>n prächtiger Tag . wie geschaffen zun, Wan
Kt lenkte seine Schritte nicht „ach de,:
Lalde . d̂ - nn Glanze der Spätherbstsouue ivie ein qr in
goldenes Geheimnis lockte. Zu einem unschöueu, kasernenübu
tlchen Gebäude am augersten Ende des Dorfes führte er Haü'o

paar alte Weiber mit gichtisch verkrünnnten Händen
die ans der Ofenbank saßen, begrüßten den Gutsherr » mi
unendlicher Devotion. 4üif seine Frage nach denl lahniei
Schulze humpelte ein Mann herbei, der den schlaffen Rücke-
auf chm gelastet' " § öle  Schwere eines Jahrhundert-

Hasso hätte ihn für einen Greis gehalten : aber Schulze
berichtete hustend, daß er gestern seinen fünfzigsten Geburw-

»Daß uh so gebückt gehe, ist man biog.
S ? » Kerss auf dem Schiffe mir den Rücken kaput gehauen
hatte" ' br̂ arte er Hasso, dessen Staunen er ivohl bemerkt

chulze war nämlich Schiffsjunge ivie der
£ C V " &erÂuhlr , die Lizzi Dir gestern erzählte," ergänzte
der Freiherr ; „aber ich glaube nicht, daß er auf seinen Fahrren
viel Zeit gehabt hat, um auf schaukelnden, Maste blauschim¬
mernde Meereswogen zu betrachten, wie Dein Held es ja
wohl fast den ganzen Tag über tat ?" 232.20

gruudaütiges Himmelchen." zeterte der In¬
valide. „So n armer Schiffsjunge nniß arbeiten , bis ihm das
Blut unter den Nageln rausspritzt, und wenu ihn der Steuer¬
mann oder die Matrosen dafür verhauen, muß er das Maul
halten ; sonst kr,egt er die ilennsch>väuzige Katze noch viel
mehr zu suhlen, weiin er auch zehnmal im Recht ist Und so
em Matrose, der haut fest zu. besonders wenn er eins zu viel
hinter die Binde gegossen hat ivie der Klaascheu Holderinan»
der nur damals fast die Knochen rin Leibe zerschlagen hat " '



Artikel III
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Berlin, den 29. Juni 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Dr . Helfserich.

Ausführungsanweisung
zur Verordnung über vorläufige Maßnahmen

auf dem Gebiete der Fettversorgung
vom 8. Juni 1918 (Reichs-Gesetzbl. S . 447)

I.
Höhere Verwaltungsbehörde ist der Regierungs¬

präsident, für Berlin der Oberpräsident. Untere Ver-
waltungsbehörde ist in Landkreisen der Landrat, in
Stadtkreisen der Gemeindevorstand. Die den Gemeinden
übertragenen Anordnungen können durch den Gemeinde-
vorstand erfolgen. Wer als Gemeinde und als Vor¬
stand der Gemeinde anzusehen ist, bestimmen die Ge¬
meindeverfassungsgesetze. Die Gutsbezirke werden den
Gemeinden gleichgestellt.

II.
3u 8 i-

Es wird auf die Verordnung über ein Schlacht¬
verbot für trächtige Kühe und Sauen vom 26. August
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 515) und die dazu ergangenen
Ausführungsanweisungenvom3. September 1915 - I
A III e 13358 M . s- L. vom 19. Februar 1916 -
I A III e 10 689 M s- L. - und vom 29. März
1916 - I A III e 11625 M . s. L., Hb 4067 M.
s. H., V. 12111 M . d. 3 verwiesen. Bei der Aus¬
sonderung trächtiger Kühe nach Matzgabe der Erlasse
vom 19- Februar/29 . März 1916 ist auch auf Kühe
zu achten, die noch in erheblichem Umfange Milch ge¬
ben. Diese sind ebenfalls auszusondern. Der Kommu¬
nalverband hat für ihre anderweite Verwendung Sorge
zu tragen.

Für den Fall der Aufbringung des Schlachtviehs
im Wege der Umlage auf Grund des § 9 der Verord¬
nung vom 27. März 1916 über Fleischversorgung(R.
G.Bl. S . 199) finden die Bestimmungen der Ausfüh¬
rungsanweisung vom 29. März 1916 — IA . I e
2059 M . f. ß . /IIb 4163 M . s. H. /V 12114 M - d.
I . - mit den Ergänzungen durch den Erlatz vom
24. Mai 1916. - IAIe  2746 M . f. L. /II b 6409
M. s. H./V 13 673 M. d. 3 . - Anwendung.

Berlin, den 29- Juni 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

3 . A. : Luscnsky.
Der Minister für Landwirtschaft, Domänen unb

Forsten.
3 . A. gez. Graf von Kayserlingk-

Der Minister des Innern.
3 . A. : IX Freund.

Berlin W. 9, den 8. 3uli 1916.
Auf Grund des § 3 Abs. l der Bundesratsver¬

ordnung über die Regelung der Fischpretse vom 1. Mai
1916 (RGBl . S . 347) werden folgende Abweichungen
von den von dem Herrn Reichskanzler durch die Be¬
kanntmachung über die Festsetzung von Preisen für
Sützwasserfische vom 24. 3uni 1916 (RGBl . S. 585)
festgesetzten Höchstpreisen angeordnet:

I. Beim Verkaufe von Plötzen und Rotaugen im
Großhandel dürfen für 50 Kilogramm Reingewicht ein¬
schließlich Verpackung folgende Preise nicht überschritten
werden:
60 Mk., sofern je 3 Fische zusammen 0,5 Kilogramm

und darüber wiegen,
50 Mk., sofern je 3 Fische zusammen weniger als 0,5

Kilogramm wiegen.
-II. Insoweit für Plötze und Rotaugen gemäß 8

4 der Bundesratsverordnung vom 1. Mai 1916 (RRBl-
5 347) Höchstpreise für die Abgabe im Kleinverkauf
an den Verbraucher festgesetzt werden, dürfen sie für
0,5 Kilogramm folgende Sätze nicht übersteigen:
0,75 Mk. sofern je 3 Fische zusammen 0,5 Kilogramm

und darüber wiegen,
0,65 Mk., sofern je 3 Fische zusammen weniger als

0,5 Kilogramm wiegen.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

3 . A. : Lusensky.

Berlin, den 29. 3uni 1916-
Zur Behebung von Zweifeln mach ich ergebenst

daraus aufmerksam, daß die Anweisung des Bundes¬
rats zur Bekämpfung

a) des Aussatzes,
b) der Cholera,
c)  des Fleckfiebers,

v d) der Pest und
e) der Pocken

mit den dazu gehörigen Deckblättern und den preu¬
ßischen Ausführungsvorschriften jederzeit bei der Ver¬
lagsbuchhandlung von Richard Schoetz in Berlin, SW.
48, Wilhelmstraße 10 erhältlich sind. Der Einzelpreis
beträgt zu a) 50 Pfg ., zu b) 92 Pfg ., zu c) 56 Pfg .,
zu 6) 76 Pfg ., zu e) 65 Pfg Ermäßigungen bei
größeren Bestellungen können nicht gewährt werden.

Der Minister des Innern.
3 . A. gez-: Kirchner.

Frankfurt (Main), den 16. Juni 1916.
Beirrte» bin Flugplätzenu. Heran,inhen au Luftfahrzeuge.

Auf Grund des § 9 b des Gesetzes über den Be¬
lagerungszustand vom 4. 3uni 1851 in Verbindung
mit § i des Gesetzes vom I I . Dezember 1915 bestimme
ich für den mir unterstellten Korpsbezirk und — im
Einvernehmen mit dem Gouverneur -- auch für den
Befehlsbereich der Festung Mainz:

1. Wer Flugplätze, deren nähere Umgebung, sowie
das zum Aufsteigen oder Landen von Luftfahr¬
zeugen abgesperrte Gelände ohne Befugnis zueiner
Zeit betritt, in der dort Uebungen oder Luftfahrten
stattfinden, wird, wenn die bestehenden Gesetze keine
höhere Freiheitsstrafe bestin,men, mit Gefängnis
bis zu einem 3ahr , beim Vorliegen mildernder
Umstände mit Haft oder Geldstrafe bis zu 1500
Mark bestraft.

2- Die gleiche Strafe trifft denjenigen, der sich ohne
Befugnis einem aufsteigenden, landenden od. nieder¬
gehenden Flugzeug außerhalb eines öffentlichen
Weges nähert.
Die Annäherung ,st keine unbefugte, wenn ein

verunglückter Flieger Hilfe verlangt, oder ein Unfall
eingetreten ist, der eine sofortige Hilfe bedingt.

Stellv. Generalkommando. 18. Armeekorps.
Der kommandierende General.

Freiherr von Galt, General der 3nsanterie.

Bekanntmachung
(Rr. W . III . 300/6. 16. K. R - A.),

betreffend Beschlagnahme und Bestandser¬
hebung von Flachs und Hanfstroh.

Vom 12. 3uli 1916.
Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf

Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriums mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß jede
Zuwiderhandlung gegen die Beschlagnahme-Anordnungen
auf Grund der Bekanntmachung über die Sicherstellung
von Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915 (R G.Bl. S . 357)
in Verbindung mit den Ergänzungsbekanntmachungen
vom 9. Oktober 1915 (R.G.Bl. S . 645) und vom 25.
November 1915 (R G.Bl. S. 778)*) und jede Zuwider¬
handlung gegen die Vorschriften betreffend Bestands¬
erhebung und Lagerbuchführung auf Grund der Bekannt¬
machung über Vorratserhebungen vom 2. Februar
1915 (R.G.Bl 2 . 64) in Verbindung mit den Bekannt¬
machungen vom 3. September 1915 (R.G.Bl- S . 549)
und vom 21- Oktober 1915 (R.G.Bl. 5 -,684) **) be¬
straft wird, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setzen höhere Strafen verwirkt sind.

8 1
Beschlagnahme.

Aller im Reiche angebauter Flachs u-Hanf des 3ahrss
1916 wird mit der Trennung vom Boden beschlagnahmt
Die Beschlagnahme erstreckt sich nur auf den Halm
(Flachs-, Hanfstroh, Strohflachs, Strohhanf, Flachs bezw.
Hanf im Stroh), jedoch nicht auf die Frucht(Leinsaat).

Ferner werden alle vorhandenen alten Bestände
und etwa noch zur Einfuhr nach Deutschland gelangen¬
des Flachs- und Hanfstroh, letzteres mit dem Zeitpunkte
seines Eintreffens im Reichsinlande beschlagnahmt.

8 2
Bearbeitungserlaubnis.

Das Rösten des Strohs und das Ausarbeiten der
Faser im eignen Betriebe ist gestattet.

8 3
Auslieferungserlaubnrs.

Röst- und Ausarbeitungsanstallen dürfen ausge¬
arbeitete Faser aus Beständen früherer Ernte bis zum
1. August 1916 auf Verkäufe, welche vor Veröffent¬
lichung dieser Bekanntmachung abgeschlossen sind, an
Vastfaserspinnereien und -seilereien liefern.

8 4
Verkauf an die Kriegsflachsbau -Gesellschaft

m. b. H.
Der Verkauf der beschlagnahmten Gegenstände so¬

wohl im rohen als auch im ganz oder teilweise bear¬
beiteten Zustande ist, abgesehen von der Bestimmung
des 8 3 , nur an die Kriegsflachsbau-Gesellschaftm b
H. Berlin W 56, Markgrafenstraße 36 ober an Per¬
sonen gestattet die einen schriftlichen Ausweis der Kriegs-
Rohstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegs¬
ministeriums zur Berechtigung des Aufkaufes der be¬
schlagnahmten Gegenstände erhalten haben. Anträge auf
Erteilung eines derartigen Ausweises sind durch Ver¬
mittelung der KriegsflachsbawGesellschaftm. b. H- an
die Kriegs-Rohstoff-Abteilung zu richten.

Sofern eine Einigung über den Kaufpreis uicht zu¬
stande kommt, find et Enteignung statt. Bleibt alsdann
der Preis streitig, so entscheidet das Reichsschiedsgericht
für Kriegsbedarf gemäß 88  2 und 3 der Bekannt¬
machung über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24. 3uni 1915.

Die Vorschriften des 8 5 der Bekanntmachung vom
26- Mai 1916 Nr. W III . 1500/4. 16 K. R A. fin-

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:1.
2. wer unbefugt einen beschlagnahmtenGegenstand beiseiteschafft,

beschädigt oder zerstört, verwendet, verkauft oder kauft, oder
ein anderes Veräutzerungs- oder Erwerbsgeschüft über ihn
abschließt:

8. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln, zuwiderhandelt:

4. wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungenzu¬
widerhandelt.
**) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser

Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe bis
zu zehntausend' Mark bestraft, auch können Vorräte, die ver¬
schwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen erklärt werden.
Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenenLager¬
bücher einzurichtenoder zu führen unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ver¬
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer
fahrlässig die vorgeschriebenenLagerbücher einzurichten oder zu
führen unterläßt.

den auf die durch vorliegende Bekanntmachung
nahmten Gegenstände keine Anwendung.

8 5
Bestandsmeldung.

Die Besitzer von Flachs- und Hanfstroh
oder ungeröstet) sind verpflichtet, ihre Bestände
Ernten am 1. August 1916 der Kriegs-RohM
lung des Königlich Preußischen Kriegsministerj^
melden. Jur Meldung find die amtlichen $0ti5
Nr. Bst . 745 d zu benutzen, welche bei der <ftJ
Verwaltung der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des
Preußischen Kriegsministeriums, Berlin SW 4g ,
Hedemannstr. 10 anzufordern und nach ordnungz^
Ausstellung frankiert an die Kriegs-Rohstoff-Atz";
Sektion W . III , einzusenden sind. Auf Verlang
Kriegs-Rohstoff-Abteilung haben alle von der
nähme Betroffenen Auskunft über Menge, Art uni
kauf ihrer beschlagnahmten Bestände zu erteilen.

8 6
Lagerbuch.

Ueber alle beschlagnahmten Vorräte alter uni.
Ernte ist nach Einbringung der Ernte ein Lagers
führen, aus welchem die Vorräte sowie alle Aendeg,
derselben ersichtlich sind. 3st ein derartiges Lag,,
bereits vorhanden, so kann dasselbe weiterbenutz
den- Besitzer von Flachs- und Hanfstrohvorräten
röstet oder ungeröstet), welche weniger als lOft
betragen, brauchen ein Lagerbuch nicht zu führen

8 7
Ausnahmen.

Ausnahmen von dieser Bekanntmachung
durch die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich <5
ßischen Kriegsministeriumsin Berlin bewilligt «>„
Schriftliche, mit eingehender Begründung versehen,
träge sind an die Kriegs-Rohstoff-Abteilung des tz
Preußischen Kriegsministeriums, Sektion W . III. j,
SW . 48, Verl. Hedemannstr. 10 einzureichen.

8 8
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachungtritt mit ihrer Verkiitz
in Kraft.

Frankfurt (Main), 12. 3uli 1916.
Stellv. Generalkommandodes 18. Armeekoy

Frankfurt a. M., 20. Juli 1916.
Verordnung.

Betr. : Behandlung von Krankheiten l»
nicht approbierte Personen , Anki
gung und Anbieten von Heilmr
usw.

1. Die Verordnung vom 18. 2. 1915 (IIIb
701/1492 betr. Verbot der Aufnahme von
gen nicht approbierter Personen über Kranl
Heilungen in Zeitungen in ZifferI der Veror!
vom 22. 1- 1916 (III b Nr. 1297/335) betr.
Handlung von Geschlechtskrankheiten durch
approbierte Personen werden aufgehoben.

2- An Stelle dieser Bestimmungen wird auf
des 8 9 b des Gesetzes über den VelageruH
stand vom 4. 3uni 1851 in Verbindung
des Gesetzes vom 11. Dezember 1915 angeoiii

I.
1. Den Personen, die sich gewerbsmäßig

Behandlung von Krankheiten, Leiden oder Ki
schäden an Menschen befassen, ohne die entsprich
staatliche Anerkennung (Approbation) zu best
ist es verboten, ihren Wewerbebetriebander?
durch Bekanntgabe am Wohnhaus, im Adretzl
Telephonbuch anzukündigen.

Dieses Verbot findet keine Anwendung
Zahntechniker und Bandagisten.

2. Die öffentliche Ausstellung, Ankündigung oder
preisung sowie das im Umherziehen erfch
Sammeln von Bestellungen oder Anbieten st!
Gegenstände, Mittel oder Verfahren, die zur!
Hütung der Empfängnis oder zur Beseitigung
Schwangerschaft oder von Menstruationsstör«!
usw- bestimmt sind, ist verboten.

3. Die öffentliche Ankündigung oder Anpreisung l«
das im Umherziehen erfolgte Sammeln von
stellungen oder Anbieten solcher Arzneien, Verfc'
Apparate oder anderer Gegenstände, die zur
Hütung, Linderung oder Heilung von Krankst
Leiden oder Körperschäden bei Menschen best
sind, ferner von Säuglingsnährmitteln, diätek
Präparaten und Mitteln zur Beeinflussung
menschlichen Körperformen(fettansetzende oder
fettende Mittel, Vusenmittel usw.), ist verbot

4- Die unter Ziffer 1 bis 3 bezeichneten Hand!"
sind auch in jeder irgendwo verschleierten
verboten.

5. Die Bestimmungen unter Ziffer 2 und 3 i
keine Anwendung, soweit die Ankündigung
Anpreisung in wissenschaftlichen Fachkreisen,
dem Gebiete der Medizin oder Pharmazie er!

6- Für die Ankündigung oder Anpreisungd
Presse kann das stellvertretende Generalkom>n
Ausnahmen von der Bestimmung unter Zst
widerruflich bewilligen. Auf die erteilte Bewi
darf bei der Ankündigung oder Anpreisung
hingewiesen werden.

II . , , f.
Den unter I Ziffer 1 genannten Personeni|‘ 1

verboten: 'W
1. eine Behandlung, die nicht auf Grund el

Wahrnehmungen an dem zu Behandelndene
(Fernbehandlung) ; JH

2 die Behandlung mittels mystischer Verfahr^



3. Die Behandlung von gemeingefährlichen Krank¬
heiten (Aussatz, Cholera, Fleckfieber, Gelbfieber,
Pest und Pocken) sowie von sonstigen übertragbaren
Krankheiten;

4- die Behandlung aller Krankheitey oder Leiden der
Geschlechtsorgane, von Syphilis, Schanker und
Tripper, auch wenn sie an anderen Körperstellen
auftreten;

5. die Behandlung von Krebskrankheiten;
6. die Behandlung mittels Hypnose!
7. die Behandlung unter Anwendung von Betäubungs¬

mitteln, mit Ausnahme solcher, die nicht über den
Ort der Anwendung hinauswirken;

8. die Behandlung unter Anwendung von Ein¬
spritzungen unter die Haut oder in die Blutbahn,
soweit es sich nicht um eine nach Nr. 7 gestattete
Anwendung von Betäubungsmitteln handelt.
Zuwiderhandlungenwerden mit Gefängnis bis zu

einem Jahre , beim Borliegen mildernder Umstände mit
Haft oder mit Geldstrafe bis 1500 Mark bestraft.

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der Kommandierende General.

Freiherr von Gall, General der Infanterie.

Frankfurt a. M , den 26. Mai 1916.
Anordnung.

In Ergänzung meiner Anordnung vom 24. Mai
1916 (Ib N. Tgb. Nr. 1367) bestimme ich:

„Die mit der Ueberwachung Beauftragten üben
ihren Dienst in Iivilkleidung aus ; sie sind verpflichtet,
auf Wunsch ihren Ausweis, der von mir oder einem
anderen kommandierenden General ausgestellt ist und
mit der abgestempelten Potographie des Inhabers ver¬
sehen sein mutz, vorzuzeigen."

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der Kommandierende General:

Freiherr von Gall, General der Infanterie.

Frankfurt a. M., den 7. Juli 1916.
Die Inspektion ersucht ergebenst, darauf hinwirken

zu wollen, daß die im diesseitigen Rundschreiben vom
16. 6. 16, Abt. IV 10660 erbetene Wiederholung aller
bereits hier vorliegender und nicht erfüllter Anträge
auf Gestellung von Kriegsgefangenen bis zum 22 d. Mts.
hier vorliegt.

Inspektion der Kriegsgefangenenlager.
XVIII . Armeekorps.

Marienberg, den 15. Juli 1916.
Borstehendes Rundschreiben der Inspektion bringe

ich zur Kenntnis der Herren Bürgermeister.
Die mir gesammelt vorzulegenden Anträge auf

Ueberweisung von Kriegsgefangenen sind hiernach nicht
bis zum 25. sondern 20. Juli d. Is . einzureichen.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 14. Juli 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Nach§ 4 der Verordnung vom Juni 22. 1916 betr. die

Regelung des Fleischverbrauchs im Oberwesterwaldkreise
sind Personen, die in einer Woche mit Fleisch nichtmehr
versorgt werden konnten, weil die in dieser Woche vor¬
handene Menge an Fleisch zur Versorgung der gesamten
Bevölkerung nicht ausgereicht hat, in der daraufolgenden
Woche bei der Ausgabe des Fleisches vorzugsweise
zu versorgen.

Jur Vermeidung von Mitzverständnissen mache ich
nochmals besonders dar. aufmerksam, datz die Fleischkarte
nur für die auf ihr vermerkte Zeit Gültigkeit hat-
Kann wegen Mangel an Fleisch die Versorgung einer
oder der anderen Haushaltung in einer Woche nicht
erfolgen, so sind diese Haushaltungen bei der Fleisch¬
ausgabe der folgenden Woche vorzugsweise zu berück¬
sichtigen. Es ist also diesen Personen in der kommen¬
den Woche Fleisch auf die für diese Woche gültige
Fleischkarte an erster Stelle abzugeben. Die Vorzugs¬
berechtigten haben sich durch die Vorlage der Fleisch¬
karte der vorigen Woche gegenüber den Metzgern
auszuweisen.

Unzulässig ist es aber, auch noch die Fleischmenge
auf die Karte der vorigen Woche mit abzugeben, da
diese Karte ihre Gültigkeit verloren hat.

Es darf immer nur die Fleischmenge einer Woche ver¬
abfolgt werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 12. Juli . 1916.

An die Ortspolizeibehörden des Kreises.
Mit Rücksicht auf das Interesse, das die Militär¬

verwaltung daran hat, datz den Vereinen des Verbandes
Deutscher Brieftauben-Liebhaber-Vereine nur zuverlässige
Mitglieder angehören, und in Anbetracht der den Der-
bandsmitgliedern eingeräumten Vorrechte vor anderen
Taubenbesitzern erscheint es geboten, alle Nichtreichs-
angehörigen aus dem Verbände auszuschlietzen.

Zur Durchführung der dieserhalb von dem Herrn
Kriegsminister erlassenen Anordnung werden die Orts¬
polizeibehörden des Kreises ersucht, dem Verbände Deut¬
scher Brieftauben-Liebhaber-Vereine über die Staats¬
angehörigkeit und Zuverlässigkeit von Verbandsmilglie-
dern oder Personen, die sich um die Mitgliedschaft be¬
werben, auf Antrag Auskunft zu erteilen.

Der Königliche Landrat
Marienberg, den 18. Juli 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Fast täglich kommen Kreisbewohner auf das Land-

ratsamt, um eine Bescheinigung zum Ankauf von Kar¬
toffeln zu haben.

Die Herren Bürgermeister mache ich deshalb wieder¬
holt darauf aufmerksam, datz nach meiner Anordnung
vom 19. Februar cr., Kreisblatt Nr. 15, die Versorgung
der Bevölkerung mit den erforderlichen Mengen an
Speisekartoffeln auf die einzelnen Gemeinden über¬
tragen ist.

Die Herren Bürgermeister haben deshalb die Pflicht,
im Bedarfsfalls für die Beschaffung der erforderlichen
Mengen an Speisekartoffeln zu sorgen.

Einer Bescheinigung von hier aus bedarf es zum
Ankauf von Kartoffeln im Kreise nicht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . Nr. K. A. 5096.

Marienberg, den 22. Juli 1916.
Bekanntmachung.

Ich mache hiermit darauf aufmerksam, daß auch
im laufenden Jahre wieder Prämien für die Aulegung
mustergültiger Düngerstätten und Vicvfiälle an weniger
bemittelte Landwirte gewährt werden.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, dies in ihren
Gemeinden auf geeignete Weise bekannt zu machen
und mir die Anträge aus Prämienbewilligung unter
Angabe der ungefähren Kosten, welche durch die Anlage
der Düngerstätten und Viehställe in jedem Falle ent¬
stehen, bis znm l . Oktoberd. Is . vorzulegen und dabei
gleichzeitig über Vermögens- und Eiukommcnsverhälnisse
der Gesuchsteller eingehend zu berichten.

Später eingehende Anträge können nicht berück¬
sichtigt werden.

Die Bedingungen, von deren Erfüllung die Gewähr¬
ung der Prämien abhängt, sind abgedruckt in der Extra¬
beilage zum Kreisblatt Nr. 16 von 1898 sowie in Nr.
43 des Kreisblattes von 1906.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
I . Nr. K- A. 5164.

Marienberg, den 23. Juli 1916.
Verzeichnis

der im Monat Juni erteilten Jagdscheine.
a. Iahresjagdscheine.

Leis Karl, Ritzhausen.
b. Tagesjagdscheine.

Weber Wilhelm, Stein-Wingert,
LöckenhoffH., Mülheim (Ruhr).

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Aus den amtlichen Verlustlisten.
6. Garde-Jilfanterie-Regiineiit.

3. Kompagnie.
Unteroffizier Karl Meutsch, Berod, leicht verwundet.

Neserve-Jnfantkric-Regiment Nr. 204.
1. Kompagnie.

Iimmermann Josef, Dreisbach, schwer verwundet.
Landwehr-Fußartillerie-Vatailloil Nr . 8.

1. Batterie.
Krombach Josef, Oberhattert, gefallen.

Jlifaiiteric-Nbgimeiit Nr. 88.
5. Kompagnie.

Dell Theodor, Unnau, leicht verwundet.
Infanterie-Regiment Nr. 143.

7. Kompagnie.
Neeb Karl, Stockhausen, leicht verwundet.

Jnsanterie-Regiment Nr. 118.
12. Kompagnie.

Lupp Albert, Grotzseifen, leicht verwundet.
Infanterie-Regiment Nr. 78.

Feld-Maschinengewehr-Zug Nr. 93.
Gefreiter Hermann Schmidt, Wahlrod, leicht verwundet.

Jäger -Regiment Nr. 2.
4. Kompagnie.

Braun Hermann, Nister, leicht verwundet.
Fcld-Artilleric-Ncgimcnt Nr. III.

2. Batterie.
Grotz Otto, Zinhain, leicht verwundet.

4. Batterie.
Gefreiter Albert Henn, Rotzbach, schwer verwundet.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 16. Juli . (W. T. B. Amtlich)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Beiderseits der Somme starke Artillerietätigkeit.

Im Laufe des Nachmittags brachen vier starke eng¬
lische Angriffe im Abschnitte Ooillers'-Bazetin-Ie-Petit
vor unseren Linien ebenso restlos zusammen, wie am
Vormittag ein östlich von Bazentin angesetzter Angriff.

Südlich der Somme entspann sich abends ein leb¬
haftes Gefecht bei und südlich von Biaches. Ein Teil
des Dorfes ist wieder von uns besetzt. Es wurden
über hundert Gefangene gemacht. Französische Angriffe
wurden bei Vauleux, sowie in der Gegend von Estrses
und. westlich davon, diese bereits im Speerfeuer unter
grotzen feindlichen Verlusten, abgewiesen.

Oestlich der Maas setzten die Franzosen nachmittags
starke Kräfte gegen die Höhe „Kalte Erde" und Fleury
an ; sie hatten keine Erfolge. Bei ihrem abends wieder¬
holten Anlauf drangen sie südwestlich des Werkes Thiau-
mont in kleine Teile unserer vordersten Linien ein, um
welche noch gekämpft wird.

Auf der übrigen Front wurden feindliche Patrouillen-
Unternehmungen, nördlich Oulches-Craonelle auch der
Angriff grötzerer Abteilungen, abgeschlagen. '

Nördlich von Chilly brachte ein deutsche Patrouille
24 Franzosen und ein Maschinengewehr ein.

Westlich von Loos wurde ein feindliches Flugzeug
durch Infanterie abgeschossen. Es stürzte in unser Hin¬
dernis ab ; ein durch Abwehrfeuer beschädigter Doppel¬
decker fiel bei Nesle in unsere Hand.

Oestlicher. Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Keine besonderen Ereignisse.
Heeresgruppe des Beneralfeldmarlchalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Russische Gegenangriffe gegen die von uns wieder

gewonnenen Linien in der Gegend von Skrobowa blieben
ergebnislos. Sechs Offiziere, 114 Mann fielen in unsere
Hand.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Südwestlich von Luck sind deutsche Truppen im

Gegenstotz gegen angreifende russische Kräfte.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 17. Juli . (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Zwischen dem Meere und der Ancre steigerten die
Engländer an mehreren Stellen ihr Feuer zu grötzerer
Heftigkeit

Im Sommgebiet blieb die Artillerietätigkeil beider¬
seits sehr bedeuiend. Es ist zu feindlichen Teilangriffen
gekommen, in denen die Engländer in Ovillers weiter
eindrangen und die südlich von Biaches zu lebhaften
Kümpfen geführt haben, im übrigen aber schon im
Sperrfeuer scheiterten oder in demselben nicht zur vollen
Entwicklung kamen. Die Zahl der im Kampfe um
Biaches gemachten Gefangenen erhöht sich auf 4 Offi¬
ziere, 366 Mann.

Die am 15. Juli eingeleiteten größeren franzö¬
sischen Angriffe östlich der Maas wurden bis heute
Morgen fortgesetzt. Erfolge erzielte der Gegner in dem
blutigen Ringen nicht, sondern büßte an einigen Stellen
Boden ein.

An der übrigen Front keine Ereignisse von beson¬
derer Bedeutung. Ein französischer Vorstoß im Anschluß
an eine Sprengung nördlich von Oulches wurde abge¬
wiesen; wir sprengten mit gutem Erfolge auf der
Eombres-Höhe; eine deutsche Patrouille brachte bei
Lansroicourt(Lothringen) einige Gefangene ein.

Am 15. Juli sind zwei weitere feindliche Flugzeuge
außer Gefecht gesetzt worden; das eine im Lustkampf
hinter der feindlichen Linie südlich der Somme, das
andere durch Abschuß von der Erde bei Dreslincourt
(Oise) in unserer Front.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Verstärktes Feuer leitete westlich und südlich von
Riga, sowie an der Dünafront russische Unternehmungen
ein. Bei Katarinenhof (südlich von Riga) griffen stär¬
kere feindliche Kräfte an ; hier hat sich ein lebhaftes
Gefecht entwickelt
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Keine wesentlichen Ereignisse.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen
Südwestlich von Luck wurde durch den deutschen

Gegenstoß der feindliche Angriff angehalten. Die Trup¬
pen wurden daraufhin zur Verkürzung der Verteidi¬
gungslinie und ohne Belästigung durch den Gegner
hinter der Lipa zurückgeführt. An anderen Stellen sind
die Russen glatt abgewiesen.

Armee des Generals Grafen von Bothmer
Die Lage ist unverändert.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Nichts Neues.

Oberste Heeresleitung.
Die Lage vor Verdun.

Genf, 17. Juli . Zu den Angaben der „Times"
wonach die Deutschen vor Verdun 2000 Feuerschlünde,
darunter größten und schwersten Kalibers in Stellung
gebracht hätten, sagt der „Temps", die französische
Heeresleitung könne diesem Artillerieaufgebot kein gleich¬
wertiges entgegenstellen. Ferner sei die Munitions¬
speisung einer so grotzen Geschützmasse für die Fran¬
zosen im Abschnitt von Verdun mit außerordentlichen
Schwierigkeiten verknüpft, da die Eisenbahnlinie Lerou-
ville-Derdun unter dem Feuer des von den Deutschen
besetzten Forts Camp des Romaines liege.
Einer der serbischen Meuchelmörder gefangen.

Salzburg, 16. Juli . Im Gefangenenlager von
Grödig bei Salzburg ist der serbische Oberst Radovicz
entdeckt worden, der an dem Doppelmord von Sara¬
jewo mitschuldig ist. Eine Vernehmung des Obersten
ergab diese Gewißheit. Der Oberst ist sofort verhaftet
und in das Garnison-Gefängnis gebracht worden. Seine
Aburteilung wird vor dem Kriegsgericht in Sarajewo
erfolgen. Radovicz gehört auch zu den serbischen
Offizieren, die an der Ermordung des Königs Alexan¬
der untz der Königin Draga beteiligt waren.

Von Nah unö Fern.
Marieuberg, 18. Juli . Das Läuten der Kirchen¬

glocken bei Siegesnachrichten und anderen außerge¬
wöhnlichen nationalen Anlässen soll, gemäß einer amt¬
lichen Mitteilung des stellvertretenden Generalkomman¬
dos des 18 Armeekorps, in Zukunft durch direkte
telegraphische Weisung durch die Landratsämter ange¬
ordnet werden Das Landratsar l giebt die Weisung
alsdann weiter.

Aus dem Obrrwestrrwaldkreis, 16. Juli . Unsere
Buchenwaldungen zeigen einen reichen Behang an Buch¬
eckern. Man hofft in diesem Jahr durch die Samm¬
lung von Bucheckern für die Oelversorgung der Be«
völkerung etwas beitragen zu können.



— Eine weitere Steigerung der Zigarrttenpreise in
Aussicht! Nach einer Mitteilung des Deutschen Ta¬
bakvereins steht eine weitere Streigerung der Iigarren-
preise um mindestens 20  Prozent bevor, für billigere
Sorten eine noch höhere Steigerung. Sie ist verursacht
durch die Erhöhung der Rohtabakpreise, die für aus¬
ländischen Tabak seit 1914 um das Fünf- bis Sechs¬
fache gestiegen sind, ferner die Löhne und der sonstigen
Herstellungskosten, endlich durch neue Steuern und Zölle.

Hanau, 15. Juli. Bei Wehrbauarbeiten in Doer-
ningheim kenterte ein mit 18 Arbeitern besetzter Nachen,'
sechs Arbeiter sind im Main ertrunken, die übrigen
wurden gerettet.

Wien, 17. Juli . (Der Brand des griechischen
Königsschlosses.) Die Wiener griechische Gesandschaft
stellt dem „Fremdenblatt" folgende, ihr aus Athen zu¬
gekommene Depesche zur Verfügung:

Der Brand, der am Freitag im Dekilianwalde
ausbrach und bis früh andauerte, nahm ungeheure Di¬
mensionen an und verwüstete etwa 10 000 Hektar. Ab¬
gesehen von dem Palais des Königs Georg, von seinem
Grabe und der nahgelegenen Kapelle, sowie von einem
kleinen Gasthof, zwei Häusern und Ställen wurde der
ganze königliche Besitz mit dem Palais des Königs
selbst ein Raub der Flammen. Bisher zählt man 15
Leichen, darunter die des Obersten Dell« Porta , des

Gendarmeriehauptmanns Ehrosorphetis und desp
nants Dontoumpolos. Der König, der sich an die
stelle begab, geriet in große Gefahr, er wurde «o/
Flammen umgeben und von Soldaten ohnmächtig
der Feuerzone gebracht. Der Brand scheint ge| LUl
obwohl er stellenweise am Abhang des Berges
noch forttobt. v 1

Veffentlicher Wetterdienst.
Voraussichtliche Witterung am Mittwoch, den 19.

Vorwiegend wolkig, trübe mit Regen, Tempers
wenig geändert. *

3uli

Arctsversteigerung.
Die parzellenweise Versteigerung der diesjährigen Grasnutzung

auf der Nifterwiefe bei Rennerod findet am
Siuarti», de« 27. Alld. 3s., aomittagsI llhr
statt. Die näheren Bedingungen werden im Termin bekannt gemacht.

Marienberg , den 14. Juli 1916.
Der Vorstand des Landesbauamts.

Die Bäcker und Konditoren des Kreises werden auf
Anregung zahlreicher Bäcker zu einer auf Freitag , den 21. Juli»
nachmittags 3 Uhr, im Lokale des Herrn Louis Habig zu
Erbach anberaumten

Versammlung
höflichst eingeladen. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

I . A. : Karl Winchenbach, Marienberg.

Schiebkarrenräder
Stacheldraht
Einkoch-Apparate
Jauchepumpen

C. non Saint Storp,
Hachenburg.

sfahrplsn
der vom 15 . Juli ab neu eingelegten Züge an

Werktagen vor Sonn - und Feiertagen.

Westerburg ab
Langenhahn „
Rotzenhahn „
Erbach an

„ ab
Korb „
Hachenburg „
Hattert „
Ingelbach „
Altenkirchen an

10"
10"
1039
10"
IO 52
10 58
ll 09
1117
ll 26
ll 38

abends Altenkirchen ab
Ingelbach
Hattert „
Hachenburg „
Korb „
Erbach an

,,  ab
Rotzenhahn „
Langenhahn „
Westerburg an

„ ab
Limburg an

930
10°3
10"
10"
IO 31
10 38
10 59
ll 10
ll 17
1127
ll 30
12'37

abends

.Illttic" MWsMlltlir!
Beste Entrahmungsmaschine der

Gegenwart.

Bei leichtem Gang und unerreichter
Leistungsfähigkeit billige Preise.

Carl Fischer,
Hachenburg.

Tüchtigervorarbeitr
für Hofarbeiten gegen
Lohn sofort gesucht.

Kraftwerk Westerwald,
b./Höhn.

I Sdiuiwarenl
aller Art

* kaufen Sie gut und billig beit
| August Schwarz J
| Marienberg. j

Futter für Pferde, Kühe
Schweine und Hühner

sowie in
künstlichem Dünger
wieder etwas am Lager.

Carl Miilltr Min,
Aroppach,

Bahnhof Ingelbach,
Fernsprecher Nr. 8, Amt Alte».

Kirchen(Westerwald).

Sommerkleider- O
O

und Blusenstoffe,§
Waslhaiungt und Knabtnbluftn, 0

banminalikne Sackt« und Slrnmpst8
- - empfehlen preiswert Ir

8 H . Zuckmeier, §
I Hachenburg. 9
OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOO

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

>000000000000000000000000
Barometer:: Thermometero

Feldstecher
Lesegläser und Brillen

empfiehlt in großer Auswahl q

Cmfl Schulte, Uhrmacher, §
Hachenburg.

Vergrößerungen
von Photographien

sowie Broschen , Medaillons
nach gewünschtem Bilde liefert
prompt und billigst
Carl öungerotii, Hachenburg.

Bin Käufer sämtlicher beschlag¬
nahmter

Hüllte mb Felle
und zahle den höchsten Preis.

Auch nehme

Fett
von gefallenem Vieh an.
August Zitzer, Hachenburg,

Arbeiter und
Arbeiterinnen

für dauernde und lohnende Be¬
schäftigung gesucht.

Gustav Berger& Cie.,
Faßfabrik , Hachenburg.

Stempel
liefert billigst innerhalb 3 Tage»
Carl 8ung«roth. Hachenburg.

8rajjt Auswahl und billige Preist in allen Samtrsacktn.
Waschstoffe

Mousseline» Wolle imitiert, schöne aparte Sachen.
Satin und Crepon, waschechte gute Sachen,

sowie sämtliche modernen Stoffe in Rips.
Boille, Vattist, Mull, Frotte.

Panama - und Stickereistoffe zu äußerst billigen
Preisen.

Damen-Unterröcke in weiß, schwarz und farbig.
Untertaillen mit schönen Stickereien.
Korsetts in allen Weiten und Preislagen.
Damen-Strümpfe , schwarz, braun und farbig,

sowie durchbrochene schöne Sachen in großer
Auswahl, in Seide und Baumwolle.

Fertige Kinder-Kleider in allen Größen, weiß
und farbig, schöne moderne Sachen.

Hindenburg-Kittel und Spielhöschen.

IAr unsere Soldaten
im Aide:

Maccohemden, gute Quali¬
täten.

Maccohosen u. Hautjacken
Netzjacken, Einsatzhemden

Reinwollene und baum¬
wollene Socken

in großer Auswahl, enorm
billig.

Preiswerte
Somtn-Wasch-Mse»

Kattun

Voile und Battist

schwarz, weiß und farbig

im Preise von

M . 1,45 bis 18 .00

Knaben-BIusen
j in waschechten, uni und gestreiften schönen Muster»
= alle Fassons, von den billigsten bis zu den elega»
W testen Macharten.
WWasch-Anzüge , hoch moderne, gute Verarbeitu»!

zu billigen Preisen.

j Handschuhe, in weiß, schwarz und allen Farben
lang und halblang, nur schöne Sachen, i>

W jeder Preislage.

I Samen- und Kinder-Sntzenbrageu
wunderbare Fassons und Verarbeitung.

j in weiß, bunt und schwarz, geschmackvolle Aus¬
führung.

Strohhüte für Herren , Knaben und Kinder zu den billigsten Preisen. = ==
Südwester und Mützen Mädchen-Strohhüte Kinder-Hauben und-Söckchen.

Kaufbaus Louis Triedemann« Hachenburg
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